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Durlacher Wochenblatt .
Sonntag 1 ^ . den » 832 .

Officielle Bekanntmachung .

Feuer - Ordnung für die Stadl Durlach *
gefertigt im Jahr 180 I .

( Fortsetzung . ) l

§ . IS . Die hiesige städtische Nachtwache hat auf alle Spuren eines ausbrechenbcn Brandes genau
zu achten, und sobald sie etwas gefährliches vermuthcn kann , den Hausbesitzer zu wecken , und sodann
so schnell als möglich die Anzeige bei dem Bürgermeisteramt , welches das weiter nöthige verfügen
wird , zu machen .

§ . 16. Die Feucrgeräthschaften und Einrichtungen werden folgendermasen beaufsichtigt und besorgt .

DieFeuerldschgeräthschaften in dem herrschaftlichen Feuerhause .
Die Oberaufsicht liegt der Großherzoglichen Domainenverwaltung , die Aufsicht dem jeweili¬

gen Haus , und Brunnenmeister ob , welche letztere auch die Schlüssel zum herrschaftlichen Feuerhaufe
« ufbewahren .

Die Feucrgeräthschaften im städtischen Feuerhause .
Die Oberaufsicht steht dem Großherzoglichen Lberamt « die Aufsicht dem Stadtrathe und na¬

mentlich dem Stadtbaumcister zu , welchem die erforderlichen Gehülfen untergeordnet sind.
Die Schlüssel zum städtischen Feuerhause hat der Stadtbaumeister , die 2 zunächftwohnenden

Rathsherren , oder andere bewährte Hauseigcnthümer in der Nachbarschaft und der jeweilige Stadt -
Lautnecht in Händen .

Die von den Privaten zu haltenden Ldschgeräthschaften .
Die Feucrschaucommission führt bei ihren Visitationen Aufsicht , ob die Verpflichteten die nö-

Ihigen Löschgeräthschaften , als : Fcuereimer , Wafferbutten , Handfeuerspritzen rc. vorschriftsmäsig be-
fltzrn , und in gutem Stand erhalten .

Die durch die Stadt ziehenden Dohlen
werden durch den städtischen Baumeister beaufsichtigt , und bei entstehendem Brand , durch den jewei-
Ugcn Brunnenmeister und Lessen Gehülfen besorgt .

Df - öffentlichen und Privatbrunnen .
Die Aufsicht >. oer die erftere führt der jeweilige Bürgermeister , Stadtbaumeister und Brun -

« enmeifter ; die Privatorunnen , deren Unterhaltung ohnehin im Interesse der Hausbewohner liegt ,
find Gegenstand der polizeylichen Beaufsichtigung .

Z . 17 . Für jede Spritze ist ein Aufseher , bei dessen Verhinderung ein Ersatzmann , ein Obmann ,
zum Dirigiren des Rohrs zwei Personen , zur Leitung der Schläuche ebenfalls zwei Personen , u. zum
Pumpen die erforderliche doppelte Mannschaft bestimmt .

Der Aufseher und dessen Ersatzmann
tragen zur Auszeichnung über die linke Schulter eine rothe Schärpe , der Obmann , so wie die Diri¬
genten des Rohrs und der Schläuche eine rothe Armbinde . Beide Auszeichnungen werden mit der
Nummer der Spritze bezeichnet.



Für jede Handfe verspritze
< Ein Aufseher,

Ein Ersatzmann
und zum Pumpen die doppelte Mannschaft , der Aufseher und Ersatzmann werden mit einer rothen
Armbinde worauf die Nummer der Spritze angebracht ist , kenntlich gemacht .

Für die Trag butten
ist die erforderliche doppelte Mannschaft, und zwar für jedes Stadtviertel bestimmt , und der Obmann
gedrS Mertels , und dessen Ersatzmann , welche bei auswärtigen Bränden zugleich die Hilfsmannschaft
zu commandiren haben , mit rothen Schärpen ausgezeichnet .

Für die Luttfässer
sind 6 hiesige Fuhrleutd namentlich bestimmt , und nebst den dazu geordneten 12 Wasserschöpftrn un ,
ter das Commando zweier Obleute , die mit rother Armbinde ihre 'Auszeichnung erhalten , gestellt .

Dir Lutte Nro . 1 . und 2 . haben bei dem Ochsenthor , Nro . 5 . und st . bei dem Basclthor
das Wasser zu holen .

Für die Feuerzüber
hat man 2 Fuhrleute ausgewählt , welche solche , wie man sie braucht , zur Brandstätte zu führen haben .

Der Wagen mit den Feuerleitern
wird nöthige »,falls durch die frehwillig erscheinende Fuhrleute bespannt.

Die Feuerleitern
welche in der Stadt an verschiedenen Plätzen aufgehängt sind , werden durch 12 besonders bestimmte
Personen , unter Leitung eines mit einer Armbinde ausgezeichneten Obmanns abgeholt , und wo nö -

thig aufgerichtet,
'

ebenso werden
Die Feuerhacken

von 8 , durch einen ebenso bezeichneten Obmann befehligten Personen zur Brandstätte gebracht und

versehen .
§ . 18 . DaS zur Rettung von Personen und Effecten bestimmte Personale , besteht aus 2 mit

weißen Schärpen bezeichneten Obmännern , und einer Mannschaft von 22 Personen , welche mit wei¬

ßer Armbinde ausgezeichnet , und für ihre Bestimmung handgelübdUch verpflichtet sind .
Die st in der Beilage letzt Derzeichnetcn , haben für Abholung des Rettungs - Apparats ( aus

Hem Feuerbaus ) und dessen Anwendung , wo cs nöthig , zu sorgen .
DaS Weaführen der geretteten Fahrnisse an einen besonder », Ort geschieht durch 6 Wagen ,

und zur Bewachung dienen 12 Mann des hiesigen BürgcrmilitairS .

§ . 19 . Zur augenblicklichen Hilfe sind unter Anführung von 2 mit rothen Schärpen kennbar gemach¬
ten Obleuten 15 Personen bestimmt , welche sogleich der Brandstätte zucilen , und helfen wo es gera¬
de an, nöthigsten ist . ( Dw 8ort >etzung folgt . )

B e k a n n t m a ch u n g e n.

Durch hohen MinisierialErlaß von , 1 ?»

July 1821 Nr . 8281 ist den Meistern die

unbedingte Freiheit in der Annahme von Lehr¬

jungen verwilligt, was man hiermit zur Kennt-

niß der hiesigen Zünfte und Meister bringt.
Durlach , den 26 . März 1852 .

Bürgermeister » Amt .
Weysier .

Ei » sehr gefühltes Bedürfnis ? für die hiesige Stadt
war bisher die Einrichtung einer Sandgrube , da man
den Bedarf von Sand nur mit bedeutenden Kosten weit
herzubringen genothigt war .

LieS veranlagte üns ^ nach verschiedenen auf hiesiger
Gemarkung angestelltcn Nachgrabungen , an dem s. g.
neuen oder Lotzweg, wo nach allen Versuchen der meiste
und brauchbarste Sand gefunden wird , eine Sandgru¬
be zu eröffnen . , ^ .

Alle hiellgen Innwohncr welche nunmehr Sand zu
erhalten wünschen , haben sich hicrwegen an die Unter¬
zeichnete Stelle zu wenden van wo aus die erforderliche
Anweisung au die zum Ausgraben des Sande » ausge¬
stellte Person gegeben wirb .

Durlach , oen zo . Mar ; izzr .
Bürgermeister - Amt .

W e y ß e r.



Der Auslosung wegen wirb hiemit öffentlich be¬
kannt gemacht :

LZ Ruth . Äcker auf der Bein neben dem Käufer und
Andreas Schaber — a» Waidgescll Fron ; Kurtz für40 st.

20 Ruth . Acker t .» Thiergarten neben Heinrich Kuppler
u . übristian Friedrich Kumm — an Ioh . Jacob Schopste
von Grötzingen für zc> st .

z5 Ruth . Weinberg im Schollmeg oder Mallen , neben
Rain und Weg — an denselben für bä st.

Durlach , den zo . Mär ; rzga .
Bürgermeister - A m t .

W e y ß e r.

Privat - Nachrichten.

Das Glaubersalz zur Viehsüttcrung , ist

per Pfund » 6 kr. zu haben in der Seipp -

lischen Apotheke in Durlach .

Jacob Bull Glasers Wittwe in der Lammgasse zeigt

ergebenst an daß sie das Geschäft ihres seligen Mannes

fortsctzt und empfiehlt sich hiemit einem hiesigen verehr -

lichen Publikum in allen verkommenden Arbeiten .

Auswanderungen nach Amerika betreffend .
( Fortsetzung zu Nr . 2, 3 und 6. )
Entwurf eines Vertrags .

Zwischen Unterzeichnetem ?i . di . Bevollmächtigten der

deutschen Eoloklisationsgesellschaft und di - e» Capitain
des TchiffS . . . . . . von . von . . . . Tonnen

Ladungsfähigkeit , ist im Betseyn der mit unterschriebe¬
nen Zeugen vor- lli . i^ . Consnl der vereinigten Staaten

folgender Vertrag entworfen und geschlossen worden :

1) Der Capitain di . ?> . stellt gekanntes Schiff , mit

Ausnahme seines
'

und her Steuerleute Schlafraums ,
der Matroseulogis und des erforderlichen Raumes für
die Bedürfnisse ( Provisionen ) seiner Mannschaft »md

nLtlngen Segel - u . Tauwerks zur Verfügung des Be¬

vollmächtigten di . di . und verpflichtet sich , solches mit
Gottes Hilfe von hier nach X . öi. in Nordamerika zu
sichren . .

2) Ausser der gesetzmäßigen Anzahl von Passagieren ,
deren Sachen ( Effecten ) u . der erforderlichen Borräihe
( Provisionen - soll der Befrachter befugt seyn, an Kauf¬
manns - oder , andern zum Nutzen der Gesellschaft und
Niederlassung , zu verwendenden Güter , bis zum Betrag
von . . . . Lpnnen , für Rechnung seiner tzommittenten

. ei.nznschiffen , ohne daß der Capttain oeßhalb eine höhere
Fracht zu fordern berechtigt seyn soll .

z > Der Befrachter behält sich vyr :

») den Boden des Awisthenöeckr so viel nidriger leger»

; n lassen als erforderlich seyn wird , denselben eine Hö¬
he von 6 Fuß zu »erschaffen , und

h) an einem sichern Orte aus dem Verdecke einen be¬

quemen Abtritt erbauen zu lassen.
4) Der Capitain verpflichtet sich :
- ) die Speisen der Passagiere entweder in der ge¬

wöhnlichen Schiffsküche oder in einer andern , zu diesem
Zwecke erweiterten Küche, durch seinen Koch unter Mit¬

hilfe einer Anzahl von Passagieren bereiten zu lassen ;
Ir) die Schlafstellen ( Kojen ) nach Angabe dcS Bevoll¬

mächtigten auf seine Kosten einrichten zu lassen ;
c) den Theil beS untern Schiffsraums , welchen er zu

Aufbewahrung seiner Schiffsprovisioncn bedarf , so ab¬

theilen zu lassen , daß zwischen diesen und dem übrigen
Schiffsräume keine Verbindung Statt finden kann .

5 ) Von Abends neun Uhr bis Morgens fünf sollen ,
in dringenden Fällen ausgenommen , die Caintenpassa «

giere Niemanden de » Eintritt in die Cajüte zu gestatten
verbunden seyn.

b ) Der Capital » erhält für die Fahrt von . . . . nach
. die Summ « von . und derselbe soll we¬
der vom Bevollmächtigten , als Befrachter , noch von den

Passagieren , unter welchem Namen es auch immer seyn
möge , irgend etwas zu fordern berechtigt fern .

7 - Die Verpflegung u . Löhnung der Steuermänner
und Matrose » , so wie Tonnen - und Hafengelder und
Lootsengcbühren , und alle andere , sonst noch vorkom¬
mende Abgaben müssen vom Eapitän bestritten werden .

g '' Die im § . b . angeführte Summe s»u zur Hälfte
bei Unterzeichnung gegenwärtigen Vertrags , der Rest
aber « inen Tag vor der Abreise , dem Capitain «nsge -

zablt werden .
y) Der Capitain verpflichtet sich , die Ankunft der Pas «

. sagiere bis zum . ohne besondere Entschädigung
abzuwarteu , und innerhalb acht Lagen , nach vorheri¬
ger Aufforderung , segelferiig zu seyn .

rc>) Spätestens am zehnte » Tage nach der , »n den

Capital » ergangenen Aufforderung , sollen die Anker ge¬
lichtet werden . — Sollte Verzögerung cintreten , so soll
der Theil , welcher dieselbe veranlaßt hat , dem anderen
Thcile , bis zur wirklichen Abfahrt , eine tägliche Ent¬
schädigung vv» . zahlen . Beide Thcile behalten
sich vor , nicht eher unter Segel zu gehen , bis jene
Schadloshaltung wirklich entrichtet worden seyn wird .

ii ) Der Capitän sowohl , als der Bevollmächtigte ,
machen sich gegenseitig verbindlich , der erster « für die
Schiffsmannschaft , der letztere für die Passagiere , den

gesetzlich vorgeschri ebenen Lebcnsmittelbcdars auf zehn
Wochen anzuschaffen und einander die Untersuchung der
Quantität der eiugeschjfftc » Porräthe zu gestatten .

» 2) Sollte während der Reife die gegründete Besorg -



Nisi einer auffcrgewöhnlichen Verlängening der Jahre ,
die Ermäßigung der Portionen nöthig machen , so soll

solche, sobald der Capitän es verlangt , eintreten ; doch

soll letzterer nicht befugt seyn die Austheilung der Le¬

bensmittel der Passagiere selbst zu übernehmen .
( Die Fortsetzung folgt . )

Dienst - Nachrichten .
Seine Königliche Hoheit haben Sich ferner

gnädigst bewogen gefunden :
den vr . Schwerer zu Frciburg zum ausserordent¬

lichen Professor der Geburtshülsc an der dortigen Uni¬

versität zu ernennen ,
die erledigte zweite Lchrerstelle an dem Pädagogium

zu Lörrach dem bisherigen dritten Lkhrer daselbst Dia -

conus Zittcl ,
die erledigte katholische Pfarrei Walldorf , im Amte

Wiesloch , dem Dekan und Pfarrer Wollbach zu
Kronau ,

die erledigte katholische Pfarrei Nesselwangen ,

im Amte Ueberlingen , dem Pfarrvenveser Krieg in

Obereggingen , und
die katholische Pfarrei Oberowishcim , Oberamts

Bruchsal , dem Pfarrvcrweser Franz Joseph Reiff in

Königheim gnädigst zu verleihen .

Todes - Fälle .
Am io . Februar b . I . ist der pcnsionirte Amtsrevisor ^

lluprüe in Bruchsal , und
am 5 - Mär ; d . I . der Geheimerath Gross Ln Karls¬

ruhe gestorben .

Kirchenbuch - Auszüge .
Geboren

den rg . Äkärz : Karline Juliane — Vater : Chri¬
stian Friedrich Krieg , Burger und Mchgcrmeister .

den rr . März : Catharinc Wilhelmine — Vater :
Wilhelm Daniel Blum , Burger und Taglöhner . ,

den ar . Marz : Katharine Barbare — Vater : Jo¬
hann Christian Eder , Burger und Fuhrmann .

den oö - März : Luise Christiane — Vater : Johann
Jacob Friedrich Liede , Burger und Zieglcrmcister .

Gestorben
den r : . März : Philipp Heinrich Jacob Korn , ein

Schuhmacher ; led . Standes - Alt : rr Jahre 7 Mon .
19 Tage . Sohn von Withelm Conrad Korn , Burger
und Schneidermeister .

den rs - März : Karline Juliane Heßler , ledigen
Standes , alt : rz Jahre 7 Mon . r5 Tag . Tochter von
Carl Friedrich Wilhelm Heßler , hies . Burger .

Medaillen - Verleihung .
Seine Königliche Hoheit der Großherzog

haben Sich gnädigst bewogen gefunden , dem Vogt

Müller zu Steinbach , im Amte Buchen , als Aner¬

kennung seiner sich erworbenen Verdienste , die kleine

goldene Civilverdienst - Medaille zu verleihen .

Erledigte Stellen .
Durch die Versetzung des Amtsrevisors Eccarb nach

Durlach ist bas Amtsrevisorat Breiten ,
und durch den Tod des Landamts -Rcvisor Höfle zu

Heidelberg ist das Landamtsreoisorat Heidelberg er¬

ledigt worden . Die Bewerber um diese Stellen haben

sich vorschriftsmäßig bei den betreffenden Krcisdirekto -

ricn zu melden .
Durch die Versetzung des Staabschirnrgen Schil¬

ling nach Gerlachsheim ist das Staabschirurgat Phi -

lippsburg verbunden mit der nvrmalmäßigen Besol¬

dung von 87 si - und rav fl. für Pferbsfourage , in Er¬

ledigung gekommen . Die Bewerber um dieses Staabs¬

chirurgat werden ausgeforöert , sich binnen b Wochen

vorschriftsmäßig bei der Großherzoglichen SanitatsEom -

mifsion zu melden .

Frucht - Preise vom 3i «

Das Malter :
Waizcn
Neuer Kernen
Alter Kernen
Neu Korn
Alt Korn .
Gerste . .
Wclschkorn
Haber . .

Ausgestellt : lOlMltr . ;

März in Durfach .
Mittelpreis :

fl. kr.
. 16 —
. 15 56
. 15 56
. 11 29
. 11 2»
. 11 14
. 12 40
. 4 35

Eingeführt : 1019 Mlir . ;
Verk. : 796Mltr . ; Neuaufgest . bl . : 354 Mltr.

Brodtare vom 1 . bis. 15. April.
Ein Weck zu 2 kr. soll haben — Pf . 8
Weißbrod zu 6 kr . . . . - 26
Schwarzbrvd zu 10 kr. . . 2 — 16

Fleischtare .
Das Pfund Mastochsenfleisch kostet . 9
Nind - oder Schmalfleisch . . . . 7
Kalbfleisch . . 7
Hammelfleisch . . 8
Schweinefleisch . . . ' 9

Lvth

1^ 2 kr.
1j2 -

Verlag und Druck der L . M . Dup s'
schen Buchdruckerep .
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